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Themenübersicht 
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Hintergrund  

 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

 NEP / Planung 

 Kostenprüfung 

 Monitoring 

 

AG Marktraumumstellung als Ansprechpartner 
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L-H-Gasumstellung 

L-Gas-Aufkommen in  

Deutschland gehen in  

ihrer Leistung  

kontinuierlich zurück.  

 

Ab 2021 ebenfalls ein kontinuierlicher Rückgang der niederländischen 

Exportleistungen angekündigt. Ende der Exporte 2030. 

 

 

Dr. Gerrit Volk | © Bundesnetzagentur 
Quelle: 

http://www.nlog.nl/en/reserves/Groningen.html 

Quelle: LBEG 
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L-H-Gasumstellung 

Quen: 

Quellen: 1) http://www.nlog.nl/en/oilGas/oilGas.html                                                      2) http://www.nlog.nl/en/reserves/Groningen.html 

 Bergschäden in den Niederlanden auf Erdgasförderung zurückzuführen 

 Vermutung: Instabilität durch erhöhte Förderung und verringerte 

Reserven  
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Rolle der Landesregulierungsbehörden 

Im Bereich der eigenen Zuständigkeit: 

- Kostenerhebung 

- Kostenprüfung gem. § 19a EnWG 

 

Enge Abstimmung mit der BNetzA in regelmäßigen 
Sitzungen  einheitliche Regulierungspraxis 
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Netzentwicklungsplan Gas 

1. Informationen zur aktuellen Umstellungsplanung 

2. Netzausbaumaßnahmen zur Umsetzung der 
Marktraumumstellung 

  Gegenstand der Prüfung und des  

 Änderungsverlangens 
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Ausblick Umsetzungsbericht NEP Gas  
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 Neue Vorgaben beim Netzentwicklungsplan (NEP) Gas  

 NEP Gas ist nur noch in den geraden Jahren 
vorzulegen 

 Umsetzungsbericht zum NEP Gas in den ungeraden 
Jahren, erstmals zum 1. April 2017 vorzulegen 

 Vorstellungen des Marktes zu den konkreten Inhalten 
und Anforderungen werden in der laufenden BNetzA-
Konsultation zum NEP Gas 2016-2026 abgefragt; ab 
Sommer dazu Abstimmung mit FNB zu den konkreten 
Inhalten und Anforderungen an den Bericht  

 Im Umsetzungsbericht soll auch eine etwaige 
Aktualisierung der Umstellungsplanung wieder 
gegeben werden.   
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Aufgaben im Rahmen der Kostenprüfung 

• Erhebungsbogen seit 2014 

• Umlage §19a EnWG 

• Austausch mit LRegB 

• Rückmeldungen zu Kosten  
der Anpassung von Kunden  
mit Nicht-Standard-Gasanwendungen nach KoV  

 

Zuordnung der Kosten 

• Aufwandsgleiche Kosten: direkt in die Umlage 

• Investitionsmaßnahme ab 0,5% der EOG gem. § 23 
ARegV 

• Wenn unter Schwellenwert: Umlage bis zum nächsten 
Fotojahr, dann Aktivierung 

 

Umlage zum 01.01.2015 
Gaspool: rd. 0,0282 €/kWh/h/a 
NCG: rd. 0,00402 €/kWh/h/a   
 
Umlage zum 01.01.2016 
Gaspool: rd. 0,0865 €/kWh/h/a 
NCG: rd. 0,02102 €/kWh/h/a 
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Anerkennung von Kosten 

Umstellungskosten Industriebetriebe 

Unter § 19a EnWG fallend: 

1. Externe Kosten für Austausch von Düsen, 
Adjustierungen für Verbrauchsgeräte… 

2. Maßnahmen zur Einhaltungen von Emissionswerten 

3. Anpassungsmaßnahmen in Eigenleistung (nur soweit zu 
1. und 2. notwendig) 

4. Interne Projektkosten, Administration (nur soweit zu 1. 
und 2. notwendig) 

5. Notw. Gutachterkosten, Tüvabnahmen, Testläufe 

 

Nicht unter § 19a EnWG fallend: 

1. Anpassungen der Prozesssteuerung 

2. Optimierungsläufe 

3. Produktionsausfälle  
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Kosten der Anpassung von 
Industrieanlagen 
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Schwellenwert aus § 9 KoV bleibt zunächst 

- 5000 EUR pro Anschluss, nicht pro Gerät 

- Gewisser Aufwand, aber bisher gute Erfahrungen 

- Ggf. Anpassung zu späterem Zeitpunkt  

 

Prüfpflicht der Netzbetreiber  

- Netzbetreiber plausibilisiert Kosten, die 
Dienstleister/Industriekunde veranschlagt 

- Mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

- Ergibt sich schon implizit aus §19a EnWG und KoV 

 

Ex-post-Kontrolle durch zuständige Regulierungsbehörde 

 

 

 

 



Monitoring der BNetzA gem. § 35 EnWG 
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Schaffung von Transparenz beim Umstellungsprozess 

- Instrument des Monitoring gem. § 35 EnWG 

- Abfragen u.a. zu: 

- Geplanten und durchgeführten Umstellungen 

- Anzahl der umgestellten und umzustellenden 
Kunden / Geräte / Netzanschlusspunkte 

- Ausschreibung und Ergebnissen 

- Erwarteten und tatsächlichen Kosten 

 

- Einige Änderungen nach Marktkonsultation  

- Umsetzung ab 2016 



Informationen für Verbraucher 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Dr. Gerrit Volk 

Referatsleiter Zugang zu Gasverteilernetzen 

+49 228 14-5820 

gerrit.volk@bnetza.de 
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